

(In zweifacher Ausfertigung)

     

__________________________
Datum:      

(Gemeinde)

An das

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Abteilung IIa

6901 B r e g e n z

Betrifft:
Fahrtkosten für Pflichtschüler – Landesbeitrag

Für die Beförderung von       Pflichtschülern im Schuljahr       /       sind zu Lasten des Gemeindehaushaltes nachstehende Aufwendungen in Höhe von insgesamt €       verrechnet worden.

Diese setzen sich wie folgt zusammen:

· Finanzlandesdirektion:
     
· Schulfahrtbeihilfe des Wohnsitzfinanzamtes:
     
· Elternbeiträge:
     
· Sonstige Beiträge:
     
Nach Abzug der vorangeführten Kostenbeiträge sind im Gemeindehaushalt des Jahres

unter der Voranschlagsstelle

€      
ausgewiesen.

Über Anforderung können die Zahlungsbelege zur Einsichtnahme vorgelegt werden.


____________________________


(Bürgermeister)

===================================================================

Eintragungsvermerke für die Erledigung (nicht ausfüllen!)

Amt der Vorarlberger Landesregierung

Zl IIa-522-1
Bregenz, am 

An das

Gemeindeamt

______________________

Auf Grund der im Schuljahr       /         nachgewiesenen Fahrtkosten für          Pflicht-schüler in Höhe von €                           wird aus Landesmitteln ein Kostenrückersatz von 50 %, das sind €                            unter einem angewiesen.


Für die Vorarlberger Landesregierung



im Auftrag:

Beilagen
Dr Schneider

